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Steuerverwaltung
Grundstückgewinnsteuer

Postfach
3001 Bern
+41 31 633 60 18
gg.sv@be.ch
www.taxme.ch

Vertretungsvollmacht für die Grundstückgewinnsteuer

Daten Grundbuchamt
> zwingend auszufüllen, damit die Vertretungsvollmacht dem Veräusserungsgeschäft zugeordnet werden kann
> Grundbuch-Beleg nach Tagebucheintrag und vor der Einreichung bei der Grundstückgewinnsteuer manuell nachtragen

Grundbuchamt

Grundbuch-Beleg (Nr. /Jahr)   

Veräussernde/vertretene Person (steuerpflichtige Person)   

Firma/Name und Vorname   

Strasse /Nr.   

PLZ/Ort   

Geburtsdatum

Vertretende Person (z.B. Notariate, Treuhandgesellschaften usw.)
> zwingend, wenn der Wohnsitz der veräussernden Person im Ausland ist
> erforderlich, falls die Steuererklärung für Grundstückgewinn direkt einer vertretenden Person zugestellt werden soll

Firma/Name und Vorname   

Strasse /Nr.   

PLZ/Ort   

Erwerbende Person(en)

Firma/Name und Vorname   

Veräusserte(s) Grundstück(e)

Gemeinde(n) Grundbuchblatt Nr.

Die veräussernde Person bevollmächtigt die vertretende Person sie für die Grundstückgewinnsteuer gegenüber 
der Steuerverwaltung des Kantons Bern zu vertreten. 

Gestützt auf diese Vollmacht adressiert die Steuerverwaltung des Kantons Bern die Steuererklärung, Korrespondenzen, 
Steuerveranlagungen und Steuerrechnungen zur Grundstückgewinnsteuer an die bevollmächtige Person.

Diese Vertretungsvollmacht gilt ausschliesslich für das Grundstückgewinnsteuerverfahren zur oben genannten 
Grundstücksveräusserung und gilt bis zum Widerruf. Sie erstreckt sich insbesondere nicht auf weitere hängige 
und/oder zukünftige Grundstückgewinnsteuerverfahren.

Bemerkungen (vorhandene Voranfragen, Rulings usw.)

Ort und Datum Unterschrift der veräussernden Person

tel:+41316336018
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